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Index

20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

80/02 Forstrecht

Norm

ABGB §825;

ABGB §833;

ForstG 1975 §13;

ForstG 1975 §172 Abs6;

1. ABGB § 825 heute

2. ABGB § 825 gültig ab 01.01.1812

1. ABGB § 833 heute

2. ABGB § 833 gültig ab 01.01.1812

Rechtssatz

Die P;icht zur Wiederbewaldung gemäß § 13 ForstG 1975 tri>t ausschließlich den Waldeigentümer (vgl. E 13. März

1997, 96/10/0079), im Fall des Bestehens von (ideellen) Miteigentumsanteilen tri>t diese P;icht alle Miteigentümer.

Daher ist es auch rechtmäßig, wenn ein forstpolizeiliche Auftrag, dem ein Verstoß gegen die Wiederbewaldungsp;icht

zugrunde liegt, gegen alle Miteigentümer erlassen wird. Daraus folgt etwa, dass eine Einschränkung des

Wiederbewaldungsauftrages in Stattgebung der Berufung zweier Miteigentümer auch gegen die dritte

Miteigentümerin wirkt.Die P;icht zur Wiederbewaldung gemäß Paragraph 13, ForstG 1975 tri>t ausschließlich den

Waldeigentümer vergleiche E 13. März 1997, 96/10/0079), im Fall des Bestehens von (ideellen) Miteigentumsanteilen

tri>t diese P;icht alle Miteigentümer. Daher ist es auch rechtmäßig, wenn ein forstpolizeiliche Auftrag, dem ein

Verstoß gegen die Wiederbewaldungsp;icht zugrunde liegt, gegen alle Miteigentümer erlassen wird. Daraus folgt etwa,

dass eine Einschränkung des Wiederbewaldungsauftrages in Stattgebung der Berufung zweier Miteigentümer auch

gegen die dritte Miteigentümerin wirkt.
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